
Krankenhäuser verstärken derzeit
ihre Bemühungen, sich den am-
bulanten Leistungssektor zu er-
schließen. Dies wird von den
niedergelassenen Ärzten mit
Skepsis beobachtet. Doch gerade
für den niedergelassenen Fach-
arzt kann sich eine enge Koope-
ration mit einem Krankenhaus
auszahlen.

Erklärtes Ziel des Gesetzgebers ist
es, die strenge Trennung der am-
bulanten und stationären Sektoren

aufzubrechen. In diesem Zusammen-
hang eröffnet der Gesetzgeber den Kran-
kenhäusern zunehmend die Möglichkeit,
in den ambulanten Leistungssektor vor-
zustoßen. Beispielhaft sei hier auf die
Einführung der ambulanten Medizini-
schen Versorgungszentren (MVZ), die
u.a. auch von Krankenhäusern initiiert
werden können, aber auch auf § 116b
SGB V, der den Abschluss von Verträgen
zwischen zugelassenen Krankenhäuser
und Krankenkassen zur ambulanten ver-
tragsärztlichen Versorgung bei hochspe-
zialisierten Leistungen zulässt, hinge-
wiesen. Hiervon wird zunehmend der
ambulant-fachärztliche Versorgungsbe-
reich betroffen sein. Jedem niedergelas-
senen Arzt ist daher anzuraten, diese
Entwicklung sorgfältig zu beobachten
und Angebote von umliegenden Kran-
kenhäusern in diesem Zusammenhang
nicht von vorneherein aus Prinzip abzu-
lehnen. Denn es ist allemal besser, am
Gestaltungsprozess mitwirken zu kön-
nen, als ohne Einflussmöglichkeit einem
solchen Prozess ausgeliefert zu sein.

Dabei muss die Gestaltung einer sol-
chen Verzahnung nicht zwangsläufig in
einem MVZ enden. Denn das MVZ ist
nur eine vom Gesetzgeber eröffnete
Möglichkeit, sich an ein Krankenhaus zu
binden. Alternativ kann eine sektoren-

übergreifende Kooperation auch da-
durch erreicht werden, dass sich ein Arzt
unter Beibehaltung seiner Selbständig-
keit und Weisungsunabhängigkeit am
Krankenhaus in freier Praxis niederlässt.
Dies ist sowohl berufs- als auch ver-
tragsarztrechtlich grundsätzlich zuläs-
sig, wenn auch spezifische arztrechtliche
Regelungen bei der Ausgestaltung der
Kooperation Berücksichtigung finden
müssen.

So hat das Bundessozialgericht (BSG)
in einem Urteil vom 15.03.1995 (6 RKa
24 und 25/94, MedR 1996, 86 ff.) es als
mit dem Wesen des Vertragsarztes für
vereinbar gehalten, wenn sich ein Ver-
tragsarzt am Krankenhaus niederlässt,
damit das Krankenhaus von ihm ärztli-
che Leistungen beziehen kann. Gegen-
stand dieser Entscheidung war das Out-
sourcing einer radiologischen Kranken-

hausabteilung. Allerdings hat dort das
BSG darauf hingewiesen, dass der Arzt
auch in einer solchen Kooperation sei-
nen vertragsärztlichen Pflichten nach-
kommen können muss, insbesondere
dem Grundsatz der persönlichen Leis-
tungserbringung und dem Erfordernis,
in zeitlicher Hinsicht in ausreichendem
Maße der vertragsärztlichen Versorgung
zur Verfügung zu stehen. Bei der Beur-
teilung, ob ein Vertragsarzt in ausrei-
chendem Maße an der vertragsärzt-
lichen Versorgung teilnimmt, kommt es
auf die Umstände des Einzelfalls, insbe-
sondere der Fachrichtung und der re-
gionalen Gegebenheiten an (BSG Urt. v.
30.01.2002, B 6 KA 20/01 R); gemein-
hin wird angenommen, dass ein Ver-
tragsarzt zumindest 25 Stunden pro Wo-
che GKV-Versicherte behandeln können
muss (so z. B. Landessozialgericht
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Nordrhein-Westfalen, Urteil vom
11.04.2001, L 11 KA 175/00). Zu-
dem kommt eine zeitgleiche Nieder-
lassung eines am Krankenhaus be-
schäftigten Arztes nur in Ausnahme-
fällen – bei nicht patientenbezogener
Tätigkeit (Pathologe, Laborarzt) – in
Betracht (BSG, Urteil vom
05.11.1997, 6 RKa 52/97).

Auch darf sich der am Kranken-
haus niedergelassene Arzt nicht vom
Krankenhaus persönlich und wirt-
schaftlich abhängig machen. Dies be-
tont das Bayrische Oberlandesgericht
in einem Urteil vom 06.11.2000 (1
ZR 612/98). Zwar könne sich ein
Arzt für die Nutzungsüberlassung
von Praxisräumen, -einrichtung und 
-personal durch ein Krankenhaus zur
Zahlung eines umsatzabhängigen
Nutzungsentgeltes verpflichten; dabei
müsse das Nutzungsentgelt jedoch so
kalkuliert sein, dass dem Kranken-
haus außer den kalkulierten Kosten
allenfalls noch ein Vorteilsausgleich
im Sinne eines angemessenen Unter-
nehmergewinns bleibt. Anderenfalls lie-
ge ein Verstoß gegen das ärztliche Be-
rufsrecht vor, weil dann der Arzt seine
Tätigkeit nicht mehr eigenverantwort-
lich und unbeeinflusst durch berufs-
fremde Dritte ausüben könne.

Die vertraglichen Vereinbarungen
zwischen dem niedergelassenen Arzt
und dem Krankenhaus müssen diese be-
rufs- und vertragsarztrechtlichen Vorga-
ben berücksichtigen.

Lässt sich ein Arzt am Krankenhaus
nieder, wird er dort zunächst Praxisräu-
me, möglicherweise auch sonstige Infra-
struktur (medizinisch-technische Gerä-
te, OP´s oder sonstige vorhandene
Ressourcen) anmieten. Teilweise verlan-
gen Zulassungsgremien, dass die Praxis-
räume eines am Krankenhaus niederge-
lassenen Arztes über einen vom Kran-
kenhauseingang getrennten Zugang er-
reicht werden können. Eine gesetzliche
Grundlage für diese Auffassung ist indes
nicht ersichtlich. Die Praxisräume müs-
sen jedoch gegenüber dem Kranken-
hausbetrieb abgrenzbar sein, damit der
Patient weiß, ob er Krankenhausleistun-
gen in Anspruch nimmt oder sich in der
Praxis des Niedergelassenen befindet;
hierdurch werden Krankenhaus und
Arzt aber nicht daran gehindert, medi-

zinisch-technisches Gerät gemeinsam zu
nutzen (bspw. im Wege einer Apparate-
gemeinschaft). In dem in diesem Zu-
sammenhang abzuschließenden Miet-
vertrag sind insbesondere Regelungen
über die Vertragslaufzeit, die Höhe des
Mietzinses, aber auch über Nutzungs-
zeiten zu treffen. Auch ohne ausdrückli-
che mietvertragliche Vereinbarung ist es
dem Krankenhaus im Sinne eines Kon-
kurrenzschutzes während der Vertrags-
laufzeit im Übrigen untersagt, einem an-
deren Arzt Räume zur Ausübung der
ambulanten Heilkunde auf demselben
Fachgebiet zu überlassen.

Da die Beteiligten sich in aller Regel
über die räumliche Anbindung hinaus
wechselseitige Synergien erhoffen, wer-
den sie eine enge Kooperation auch bei
der Patientenversorgung anstreben. So
wird das Krankenhaus, das über keine
eigene Fachabteilung verfügt, fachärzt-
liche Leistungen bei dem niedergelasse-
nen Arzt für seine stationären Patienten
einkaufen. Jenseits der in diesem Zu-
sammenhang möglicherweise auftreten-
den vergaberechtlichen Problematik ist
in einer solchen Kooperation aber auch
dem Grundsatz der freien Arztwahl
Rechnung zu tragen. Aus diesem Grund
kann sich das Krankenhaus gegenüber

dem Arzt vertraglich auch nicht ver-
pflichten, entlassene Patienten zur
Nachbetreuung zu dem niedergelas-
senen Arzt zu schicken. Erbringt der
niedergelassene Arzt bei stationären
Patienten des Krankenhauses zulässi-
gerweise ärztliche Leistungen, sind
dies keine Leistungen, die der Arzt
über seine KV abrechnen kann; ein
Ausgleich hat zwischen dem Arzt und
dem Krankenhaus stattzufinden. Dies
stellt indes nur einen Ausschnitt der
Regelungsgegenstände dar, die in dem
Kooperationsvertrag zwischen dem
Krankenhaus und dem niedergelasse-
nen Arzt gelöst werden müssen. Teil-
weise werden die Verflechtungen ei-
nes am Krankenhaus niedergelasse-
nen Arztes mit dem Krankenhaus
noch zusätzlich durch den Abschluss
eines Konsiliararzt- oder eines Beleg-
arztvertrages intensiviert.

In der Praxis stößt man auf solche
Kooperationen häufig dann, wenn ein
Krankenhaus eine Fachabteilung out-
sourct, aber auch bei Gründung eines

Ärztehauses oder eines MVZ. Dies spielt
insbesondere im Bereich der teuren Ge-
rätemedizin eine zunehmende Rolle. In
Fällen des Outsourcings liegt zumeist ein
Betriebsübergang i.S.d. § 613a BGB vor
mit der Folge, dass der niedergelassene
Arzt das Personal der outgesourcten Ab-
teilung vollständig übernehmen muss;
abweichende Vereinbarungen zwischen
Arzt und Krankenhaus sind im Verhält-
nis zum Personal ohne Wirkungen.

Der aufgezeigte Ausschnitt von Pro-
blemkreisen, die einer sachangemesse-
nen Lösung zugeführt werden müssen,
machen deutlich, dass die Niederlassung
eines Arztes am Krankenhaus juristisch
und wirtschaftlich nicht unterschätzt
werden sollte, in jedem Fall aber eine
Option darstellt, den neuen Herausfor-
derungen im Gesundheitswesen zu be-
gegnen und sich auch als Facharzt im
Gesundheitsmarkt erfolgreich zu posi-
tionieren.
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